
 

  

Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. zum Stand in Niedersachsen 
 
Heute wurde bekannt, dass ein weiterer weiblicher Wolf, vermutlich ein Welpe aus 2020 aus dem 
Burgdorfer Rudel, erschossen wurde. Auch hier war die Ausnahmegenehmigung auf den Rüden 
ausgestellt. 
In diesem Winter 2020/21 sind vorher bereits drei weibliche Welpen aus 2020 aus drei verschiedenen 
Rudeln in Niedersachsen behördlicherseits erschossen worden (Rodewald, Herzlake und Ebstorf). Bei 
den Genehmigungen wurden jeweils die elterlichen Rüden als schadenstiftende Wölfe ausgemacht 
und zum Abschuss freigegeben. Laut Umweltministerium (UM) sind die Fehlabschüsse durch die 
erteilten Genehmigungen gedeckt. Wieviel Ausnahmegenehmigungen zur Entnahme von Wölfen 
insgesamt erteilt wurden, hält das UM geheim.  
 
Die Spirale der Gesprächslosigkeit in der niedersächsischen Wolfspolitik hat einen neuen Höhepunkt. 
Zuerst wurde der Arbeitskreis Wolf in Niedersachsen vom UM aufgegeben. Im Arbeitskreis Wolf gab 
es noch einen Austausch mit allen Verbänden und der Politik. Selbst die Fachbehörde des UM, das 
Wolfsbüro im NLWKN, wird als fachlicher Berater scheinbar ignoriert und durch geschickte 
Personalpolitik mittlerweile politisiert. Unserem Verein bleibt, zu versuchen per Gericht z.B. den 
zumutbaren Herdenschutz abzuklären oder die nach EU-Recht hohen Vorgaben einer möglichen 
Entnahme eines Wolfes per Gericht zu definieren.   
 
Im Fall Rodewald warten wir vom Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. darauf, dass nach unserer 
Klage gegen das Umweltministerium Niedersachsen die mündliche Verhandlung terminiert wird.  
Im Fall Herzlake haben wir Anzeige erstattet, da wir bereits im Fall 
Rodewald gegen das UM klagen, welches auch hier die 
Abschussgenehmigung erteilt hat. 
 
Zum Fall Ebstorf: Der Landkreis Uelzen hat, in Zusammenarbeit mit dem 
Umweltministerium Niedersachsen, in seinen beiden Wolfsrudeln 
Ausnahmegenehmigungen zur Entnahme einerseits von dem Rüden in 
Ebstorf und andererseits von der Fähe des Rudels Eschede erteilt.  
Nachdem wir beiden Wolfsberater und Vorstandsmitglieder des 
Freundeskreises freilebender Wölfe e.V. aus dem Ehrenamt als 
Wolfsberater entlassen wurden, weil wir die aktuelle Wolfspolitik in 
Niedersachsen nicht mehr unterstützen konnten, ist ein Landbewohner 
nach Presseberichten auf uns aufmerksam geworden. Kurzerhand hat er 
unserem Verein eine mögliche zweite Klage durch eine großzügige Spende 
ermöglicht. Dafür sind wir sehr dankbar.  So gestärkt haben wir gegen die 
Ausnahmegenehmigungen vom Landkreis Uelzen Widerspruch erhoben 
und nun Akteneinsicht erhalten. Der Inhalt war für uns schockierend.  
Laut dem § 45a ist es möglich, wenn der schadenverursachende Wolf nicht 
identifiziert worden ist, im engen räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang auf einen unbestimmten Wolf zu schießen. Gemeint ist, 
dass der Wolf zurückkehrt, um seine Beute weiter zu verwerten und dabei 



 

  

ertappt wird. Unserer Auffassung nach bedeutet ein zeitlicher Zusammenhang maximal 3 Wochen, 
denn spätestens danach ist nichts Verwertbares mehr für den Wolf übrig. Der räumliche 
Zusammenhang ist der Ort, wo das Nutztier gerissen wurde.  
Bei den Ausnahmegenehmigungen wurde aber gleich die gesamte Laufzeit dieser (5 ½ Monate) zum 
zeitlichen Zusammenhang erklärt. Der räumliche Zusammenhang ist laut Ausnahmegenehmigung in 
etwa das gesamte Territorium des Rudels, und die Wölfe dürfen mittels Drohne gesucht werden.  
Nach Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Abschuss von Wölfen ist die Behörde laut §45a 
aufgefordert, geeignete Personen für die Entnahme zu finden. Laut Akten wurde eine Person 
aufgefordert, sich weitere Personen mit Jagdschein zur Hilfe zu holen.  Wer das ist, und ob die 
Jagdscheininhaber irgendeine Ahnung vom Erscheinungsbild von Wölfen haben, wird von dem 
Landkreis und dem Umweltministerium nicht hinterfragt. Nachdem aus dem Rudel Ebstorf ein 
weiblicher Welpe aus dem Jahr 2020 erschossen wurde, sollen weitere folgen, bis zufällig der 
„Richtige“ getroffen ist. Das ging aus einer Anweisung des UM an den Landkreis Uelzen hervor.  
 
Wir halten euch, liebe Mitglieder, auf dem Laufenden. 
 
Rückfragen gerne an Uwe Martens 
Tel. (Handy): 0151 15213522 

 


